
b u 
b 
UNIVERSITÄT 
BERN 

1 

 

 

Studienplan für die Bachelor- und Masterprogramme des 
Instituts für Klassische Philologie 
(Änderung) 

Die Philosophisch-historische Fakultät, 

 

beschliesst: 

I. 

Der Studienplan für die Bachelor- und Masterprogramme des Instituts für Klassische Philolo-
gie vom 21. März 2011 wird wie folgt geändert: 

Ingress 
gestützt auf Artikel 44 des Statuts der Universität Bern vom 7. Juni 2011 (Universitätsstatut, 
UniSt) und das Reglement über das Studium und die Leistungskontrollen an der Philoso-
phisch-historischen Fakultät vom 15. März 2021 (RSL Phil.-hist. 21),  

Art. 7 „Artikel 13 Absatz 1 bis 4 RSL 05“ wird ersetzt durch „Artikel 13 RSL Phil.-hist. 21“ 
und „Artikel 13 Absatz 4 RSL 05“ wird ersetzt durch „Artikel 13 Absatz 4 RSL Phil.-hist. 21“. 

Art. 15 1 Unverändert. 
2 „Art. 24 Abs. 2 RSL 05“ wird ersetzt durch „Art. 39 Abs. 2 RSL Phil.-hist. 21“. 

Art. 21 Die Bachelorarbeit wird im letzten Semester des Bachelor-Studiums verfasst. Sie ist 
eine betreute schriftliche Arbeit im Umfang von 20–25 Seiten und wird mit 10 ECTS-Punkte 
kreditiert. Das Thema wird mit der bzw. dem gemäss Artikel 24 Absatz 2 RSL Phil.-hist. 21 
verantwortlichen Dozierenden abgesprochen. 

Art. 23 1 Für die Note des Major gilt Artikel 45 Absatz 2 RSL Phil.-hist. 21, unter Berücksich-
tigung der Kompensationsregelung gemäss Artikel 22. 
2 Für die Bachelorabschlussnote gilt Artikel 45 Absatz 3 RSL Phil.-hist. 21. 

Art. 29 Für die Note des Minor gilt Artikel 45 Absatz 2 RSL Phil.-hist. 21, unter Berücksichti-
gung der Kompensationsregelung gemäss Artikel 28. 

Art. 36 Für die Note des Minor gilt Artikel 45 Absatz 2 RSL Phil.-hist. 21, unter Berücksichti-
gung der Kompensationsregelung gemäss Artikel 35. 

Art. 42 „Art. 24 Abs. 2 RSL 05“ wird ersetzt durch „Art. 39 Abs. 2 RSL Phil.-hist. 21“. 
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Art. 47 Für die Note des Minor gilt Artikel 45 Absatz 2 RSL Phil.-hist. 21, unter Berücksichti
gung der Kompensationsregelung gemäss Artikel 46. 

Art. 47d Für die Note des Minor gilt Artikel 45 Absatz 2 RSL Phil.-hist. 21, unter Berücksichti
gung der Kompensationsregelung gemäss Artikel 47c. 

Art. 50 1 und 2 Unverändert. 

3 „RSL 05 Artikel 51" wird ersetzt durch „Artikel 51 RSL Phil.-hist. 21". 

Art. 55 1 Unverändert. 

2 „Art. 24 Abs. 2 RSL 05" wird ersetzt durch „Art. 39 Abs. 2 RSL Phil.-hist. 21". 

Art. 60 Die Masterarbeit wird im letzten Semester des Masterstudiums verfasst (Abschluss
phase) . Sie ist eine schriftliche Arbeit im Umfang von 80-100 Seiten und wird mit 30 ECTS
Punkte kreditiert. Die Arbeit wird gemäss Artikel 24 Absatz 3 RSL Phil.-hist. 21 betreut (Be
schreibung im Anhang 1 ). 

Art. 62 1 Für die Note des Major gilt Artikel 58 Absatz 2 RSL Phil.-hist. 21, unter Berücksich
tigung der Kompensationsregelung gemäss Artikel 61. 

2 Für die Masterabschlussnote gilt Artikel 58 Absatz 3 RSL Phil.-hist. 21. 

Art. 68 Für die Note des Minor gilt Artikel 58 Absatz 2 RSL Phil.-hist. 21, unter Berücksichti
gung der Kompensationsregelung gemäss Artikel 67. 

Im ganzen Studienplan werden „Kreditpunkte" bzw. ,,KP" ersetzt durch „ECTS-Punkte". 

II. 

Inkrafttreten 

Diese Änderung tritt am 1. August 2021 in Kraft . 

Bern, 10. Mai 2021 Im Namen der Philosophisch-historischen Fakultät 
Die Dekanin: 

Von der Universitätsleitung genehmigt: 

Bern, 1. Juni 2021 Der Rektor: 
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